
     STUDIO MONDIALE, Darmstadt 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Anmeldung, Teilnahmevertrag: Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert. Hierzu sind ausschließlich unsere 
Anmeldeformulare gültig. Der Teilnahmevertrag kommt zustande, wenn die Einschreibegebühr geleistet ist und 
STUDIO MONDIALE die Anmeldung schriftlich bestätigt hat oder ihr innerhalb von zwei Wochen ab Eingang nicht 
widersprochen wurde. STUDIO MONDIALE behält sich vor, auch nach Ablauf der 2-Wochenfrist, den Kurs nicht 
durchzuführen, falls das für den Interessenten/ die Interessentin vorgesehene Kursniveau durch zu geringe 
Teilnehmerzahl bzw. aus Kapazitätsgründen nicht stattfinden kann. In diesem Fall wird die Einschreibegebühr 
zurückerstattet  oder für den folgenden Kursmonat verwendet.  
Buchungsbescheinigung: Der/die Buchende erhält kostenlos bei Buchung vor Ort eine Buchungsbestätigung, 
sofern die Einschreibegebühr und die jeweilige Anzahlung beglichen wurden. Bei Online-Buchungen aus dem 
Ausland wird diese offizielle Buchungsbescheinigung erst ausgestellt, sobald der gesamte Kursbetrag des 
gebuchten Gesamtzeitraums inkl. Einschreibegebühr und Testgebühren überwiesen wurden. Die Bankgebühren 
gehen vollständig zu Lasten des/der Buchenden. 
Umbuchung: Die Umbuchung auf einen späteren Kurs ist nur 1 Woche vor Kursbeginn möglich. Die 
Umbuchungsgebühr beträgt 50€.. 
Visum: Bei Nichterteilung des Visums verfällt die Einschreibegebühr in Höhe von 50 €. Es ist eine Bescheinigung 
der Botschaft bzw. des Konsulats im Original über die Nichterteilung des Visums vorzulegen.  
Bezahlung: Die Kursgebühr wird spätestens am ersten Kurstag fällig. Wenn der/die Kursteilnehmer/in später als am 
ersten Kurstag anreist, verpflichtet er/sie sich, dies der Schule mitzuteilen. Ohne seine Mitteilung kann nach 
Kursbeginn über den Kursplatz anderweitig verfügt werden. In diesem Fall trägt der/die Kursteilnehmer/in die 
anfallenden Kosten. 
MindestteilnehmerzahI:  Falls für ein Sprachniveau die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, kann kein 
Intensivtageskurs angeboten werden. Innerhalb der Intensivtageskurse Deutsch werden, nach Verfügbarkeit, unter 
der Mindestteilnehmerzahl liegende Sprachniveaugruppen (6/7 Personen oder 4/5 Personen) mit reduzierter 
Stundenzahl durchgeführt (siehe Anmeldung). Die Schule schließt jegliche Haftung durch Folgeschäden nicht 
stattfindender Sprachkurse aus.  
Einstufung: Der Einstufungstest ist Teil der Gesamtstundenzahl  und findet am ersten Kurstag statt. Die 
Gesamtstundenzahl kann durch Unregelmäßigkeiten am 1. Kurstag (Einstufungstest), am letzten Kurstag 
(Abschlußtest) und durch gesetzliche  Feiertage von der in den Programmen abgedruckten Gesamtstundenzahl 
leicht abweichen. An gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. 
Mindestteilnahmedauer:  Die Mindestteilnahmedauer  an Intensivtageskursen Deutsch beträgt die jeweils 
vereinbarte Gesamtlaufzeit.  Eine Verkürzung dieser Laufzeit ist nicht möglich. Wenn Unterrichtstage nicht in 
Anspruch genommen werden, können sie nicht zurückerstattet werden. 
Vertragsunterbrechung: Eine Unterbrechung der in der Anmeldung gewählten Gesamtlaufzeit ist nicht möglich. 
Dies gilt auch für den Einfluss unvorhergesehener Ereignisse im Heimatland des/der Buchenden. Bei Krankheit 
findet keine Rückerstattung der Kosten des laufenden Kursmonats statt. Hält die Krankheit über den laufenden 
Kursmonat an, wird über Kulanz eine Vertragsunterbrechung geprüft, sofern, ab dem 3.Tag des Krankheitseintritts, 
der Schule per ärztlichem Attest Nachricht gegeben wurde. Diese Kulanz entfällt bei Unterschreitung der 
Mindestteilnehmerzahl der Sprachniveaugruppe. 
Mondiale Prüfungen: Die Teilnahme an den Abschlussprüfungen des STUDIO MONDIALE ist bei mehrmonatiger 
Buchung obligatorisch, die Prüfungsgebühr muss jeweils am ersten Kurstag entrichtet werden. Bei 
Vertragsverlängerung ist die Prüfungsgebühr nachträglich, jedoch vor der jeweiligen Prüfung, zu entrichten. 
TELC Zertifikatsvorbereitung:  Die Teilnahmedauer richtet sich nach der vertraglich festgelegten Gesamtlaufzeit. 
Diese kann durch gesetzliche Feiertage leicht variieren. Die Teilnahme an der Zertifikatsprüfung sowie die 
Entrichtung der Prüfungsgebühr ist obligatorisch. Die Schule übernimmt keine Haftung für nicht bestandene 
Prüfungen. Ist der/die Teilnehmende zum Prüfungstermin verhindert, kann kein Ersatztermin angeboten werden. 
Die Prüfungsgebühr verfällt bei Nichterscheinen des/der Prüfungsteilnehmer/in.  
TELC Prüfungen: Die Prüfungsteilnahme ist nach einem mündlichen und schriftlichen Einstufungstest seitens der 
Schule zustimmungspflichtig. Die Prüfungsterminfestlegung obliegt der Schule.  
Kurspausen: Durch Regulierung des Jahreskalenders können bis zu 2x jährlich einwöchige Kurspausen entstehen. 
Sie werden frühzeitig veröffentlicht und sind kostenfrei. 
Unterrichtsausfall: STUDIO MONDIALE haftet nicht für Unterrichtsausfall durch höhere Gewalt. Die Schule haftet 
nicht für Unfälle und Erkrankungen des Teilnehmers während des Kurses. Für Schäden aller Art, die der/die 
Kursteilnehmer/in zu vertreten hat, haftet diese/r unmittelbar gegenüber dem Geschädigten. STUDIO MONDIALE 
kann Regress nehmen, soweit es für Schäden, die der/die Kursteilnehmer/in verursacht hat, in Anspruch genommen 
wird. Die Schule haftet nicht für verlorene Gegenstände. 
 

Kündigungsbedingungen - Kündigung vor Kursbeginn: 
Vor Kursbeginn ist eine Kündigung des weiteren grundsätzlich gegen Zahlung einer Rücktrittspauschale zulässig.     
       Diese sieht wie folgt aus: 

• bis 14 Tage vor Kursbeginn: die Einschreibegebühr 

• innerhalb der 14 Tage vor Kursbeginn: die Einschreibegebühr und Anzahlung 

• ab Beginn des Kurses: eine Reduzierung der Mindestteilnahmedauer ist nicht möglich, der Kurspreis für die 
Gesamtvertragslaufzeit muß in voller Höhe bezahlt werden.  

Die außerordentliche Kündigung nach § 627 BGB ist ausgeschlossen. 

 
Besondere Abmachungen sind nur gültig und bindend, wenn sie durch die Schulleitung schriftlich bestätigt werden. 
Die Daten der Teilnehmer/innen werden für interne verwaltungstechnische Zwecke gespeichert (Benachrichtigung 
nach § 18 HDSG). Der Gerichtsstand ist Darmstadt.  


